
Jeder Arbeitgeber profitiert, wenn seine
Arbeitnehmer gut qualifiziert sind. Im
Bereich der Pharmazie im Allgemeinen
und der Apotheke im Besonderen ist re-
gelmäßige Fortbildung von großer
Wichtigkeit. Es stellt sich für viele PTA
die Frage, ob der Arbeitgeber die Fortbil-
dungsbereitschaft seiner Angestellten
unterstützen muss, sei es finanziell oder
zumindest durch Freistellung von der
Arbeitszeit.
Leider gibt es keinen direkten Rechtsan-
spruch auf eine Übernahme von Fortbil-
dungskosten durch den Arbeitgeber. Ei-
ne solche Beteiligung an den Kosten ist
immer freiwillig. In der Praxis zeigt sich
aber mittlerweile, dass viele Arbeitgeber
bereit sind, die Kosten für die Teilnahme
an Fort- oder Weiterbildungen zu über-
nehmen. Zumindest teilweise, insbeson-
dere dann, wenn es sich um eine Fortbil-
dung handelt, die eine Verbesserung der
Arbeitsqualität mit sich bringt.
Kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer
zur Fortbildung auf eigene Kosten zwin-
gen? In einem gewissen Rahmen kann
der Arbeitgeber seine Mitarbeiter zur
Fortbildung verpflichten. Allerdings
muss er dann auch alle hierdurch entste-
henden Kosten übernehmen und kann
diese nicht den Arbeitnehmer bezahlen

lassen. Bei größeren Maßnahmen sollte
der Arbeitsvertrag geprüft werden, ob er
gesonderte Vereinbarungen, zum Bei-
spiel Rückzahlungsklauseln bei frühzei-
tigem Ausscheiden aus dem Unterneh-
men oder Festlegungen zur Freistellung
für Fortbildung, enthält.
In vielen Fällen muss dem Arbeitnehmer
für die Teilnahme an Fortbildungen eine
Freistellung von der Arbeitszeit gewährt
werden. Ein Gespräch mit dem Chef, in
dem nachvollziehbar dargelegt wird, in-
wiefern auch er und sein Betrieb von der
Fortbildung profitieren, reicht häufig für
eine Freistellung aus.
Sofern es sich bei der Bildungsmaßnah-
me um eine berufliche, also für den jewei-
ligen Beruf relevante Fortbildung han-
delt, können die Kosten in der Steuerer-
klärung als Werbungskosten geltend
gemacht werden. Zu den absetzbaren
Kosten zählen nicht nur die Seminarge-
bühren, sondern auch Fahrt-, Verpfle-
gungs- und Übernachtungskosten.
Sollte jedoch der Arbeitgeber einen Teil
der Kosten freiwillig übernehmen, dann
dürfen die Kosten nur in der um den er-
statteten Betrag reduzierten Höhe ange-
geben werden.
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Fortbildungskosten
– wer zahlt?

 > DAS PTA MAGAZIN --- Ausgabe 01-2025 < 53

©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

 / 
iS

to
ck

 (S
ym

bo
lb

ild
 m

it 
Fo

to
m

od
el

l(e
n)

)  |
  ©

 C
hi

nn
ap

on
g 

/ G
et

ty
 Im

ag
es

 / 
iS

to
ck

 (S
ym

bo
lb

ild
 m

it 
Fo

to
m

od
el

l(e
n)

)


